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Zitat von Humblebee

BuT-Anträge für die Zahlung von Kosten für ein- oder mehrtägige Schulfahrten werden
im Nachhinein gestellt? Nein, hier in NDS müssen die im Voraus beim Sozialamt gestellt
werden. Ich habe gerade mal ein Beispiel des Landkreises Aurich 'rausgesucht. Dort
heißt es: "Bei der Beantragung der o.g. Leistungen legen Sie bitte (auch bei jedem
weiteren anstehenden Ausflug, bzw. jeder weiteren Klassenfahrt im
Bewilligungszeitraum) einen Elternbrief oder ein ähnliches Schreiben der Schule bzw.
der Kindertageseinrichtung vor, mit dem Sie zur Zahlung der Kosten für den Ausflug
aufgefordert werden. Das Sozialamt übernimmt dann die weitere Abrechnung dieser
Kosten, die grundsätzlich mit dem Leistungserbringer erfolgt. Der Bewilligungsbescheid
gilt gleichzeitig als Gutschein zur Inanspruchnahme der gewährten Leistung im
Bewilligungszeitraum und muss dem Leistungserbringer vorgelegt werden." (
Formular_Schulausfluege.pdf)

Das ist einfach falsch. Insbesondere für den von dir genannten Landkreis. Es gab erst wieder
Anfang des Schuljahres dazu eine Mail vom Landkreis. Bei eintägigen Fahrten reicht es, wenn
die Lehrkraft den Erhalt des Betrages quittiert. Die betroffenen Eltern erhalten das Geld dann
im Nachgang zurück. Das sollte schon seit mehreren Jahren dort so gemacht werden. Ich weiß
auch, dass es zu mindestens teilweise in den Nachbarkreisen und Städten auch so gemacht
wird.
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